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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Federführung: 

FB Organisation und Personal 

 

 
Sachbearbeitung: 

Herr. Dr, Karzel 

Frau Witzmann 

 

 

 

 

VORL.NR. 323/23 
 

 

 

 

Datum: 

27.10.2023 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatu

m 

Sitzungsart 

Gemeinderat 05.12.2023 ÖFFENTLICH 

Gemeinderat 06.12.2023 ÖFFENTLICH 

  
Betreff: Aktualisierung der Ordnung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

des Stadtarchivs 
Bezug SEK: Handlungsfeld 2 (Kulturelles Leben) 

 
Bezug:  Vorlage 049/19 
Anlagen: Gebührenordnung Stadtarchiv 

 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Gebührenordnung des Stadtarchivs, gültig ab dem 01.01.2024, wird in der Fassung der Anlage 1 

zugestimmt.  

 

 
Sachverhalt/Begründung:  

 

Die Gebührenordnung des Stadtarchivs aus dem Jahr 2019 wird der allgemeinen Preisentwicklung 

angepasst. Zugleich wird die Gebührenstruktur vereinfacht. Ebenso werden die Gebühren für die 

Publikation von Archivgut vereinheitlicht. Ziele ist die vereinfachte Anwendung der Gebührenordnung 

im Dienstbetrieb und eine transparentere Darstellung der Gebühren für externe Personen. Die 

Änderungen zur derzeit gültigen Ordnung sind in gelber Farbe markiert.  

 

Erläuterung: 

Die Einnahmen des Stadtarchivs im Rahmen der Gebührenordnung belaufen sich auf einen jährlichen 

Ansatz von 3.000,00 Euro. Neben Einnahmen für Verwendung von Archivgut für Publikationen und 

andere Medien ist die Standard-Einnahmeposition für diesen Bereich vorrangig die sogenannte 

„Benutzungsgebühr“: das Stadtarchiv erhebt grundsätzlich für private und gewerbliche/kommerzielle 
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Nutzung eine Grundgebühr von 13,00 Euro (ab 1.1.2024: 15,00 Euro) sowie anfallende Porto- und 

Duplizierungskosten. Bei Mehraufwand erhöht sich dies. Heimatkundliche, wissenschaftliche, 

studentische, schulische oder gemeinnützige Anfragen sind grundsätzlich von dieser Gebühr befreit 

(i.d.R. Beleg des betreffenden Arbeitszwecks notwendig, z.B. durch Verlag/Universität). Durch die 

Erhöhung der Grundgebühr für Archivnutzung bei gleichzeitiger Minimalisierung der Bedingungen 

wird von einer jährlichen Mehreinnahme von 10 % ausgegangen.  

 

 
 

 

 
Unterschriften: 
 
 
Susanne Karstedt 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 

 Ja  Nein Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:       EUR 

Ebene: Haushaltsplan 

Teilhaushalt        Produktgruppe  2521 

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart       

FinHH: Ein-/Auszahlungsart       

Investitionsmaßnahmen       

Deckung  Ja 

 Nein, Deckung durch       

Ebene: Kontierung (intern) 

Konsumtiv Investiv 

Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag 

1060 5000 33210000                   

 

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)? 

   KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.       

 

- - 

Stark negative 

Klimawirkung 

 

- 

Negative 

Klimawirkung 

 

o 

Keine oder geringe 

Klimawirkung 

 

+ 

Positive 

Klimawirkung 

 

+ + 

Stark positive 

Klimawirkung 

Begründung: 

      

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 
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Verteiler:  

DI, FB 10, FB 20 

 

 

 

 

  

 



 

 

  NOTIZEN 
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